
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Arbeitnehmerdatenschutzgesetz unabweisbar
notwendig

Anlässlich jüngster Presseberichte über Verletzungen des Persönlich-
keitsrechts von Arbeitnehmern erklärt der stellvertretende Vorsitzende
Olaf Scholz zur Einbringung des Entwurfs eines Gesetzes zum Daten-
schutz im Beschäftigtenverhältnis:

Wir benötigen ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, das
sicherstellt, dass das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten geachtet
und wirksam geschützt wird. Die Koalitionsvereinbarung, die den Arbeit-
nehmerdatenschutz in einem Kapitel des Bundesdatenschutzgesetzes
unterbringen will, kann dies nicht leisten. Sie ist in Wahrheit der Einstieg
in den Ausstieg aus einer rechtssicheren Lösung der bekannt geworde-
nen Probleme.

Die jüngst bekannt gewordenen Bespitzelungen und Überwachungen
von Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel sind ebenso empörend,
wie die vielen Fälle von Datenmissbrauch der vergangenen Jahre. Nötig
sind klare und für jedermann verständliche Regelungen. Allgemeine
Grundsätze, die bei verständiger Auslegung zu vernünftigen Ergebnis-
sen führen können, genügen nicht. Die nicht abreißende Kette von Ver-
stößen gegen die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten macht deut-
lich, dass wir Leitplanken und strikte Grenzlinien brauchen. Die in den
Betrieben und Unternehmen Verantwortlichen und die Betroffenen müs-
sen wissen, welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen.

Der von uns eingebrachte Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache
17/69) gibt die notwendigen Antworten. Dazu gehört ein allgemeiner Er-
laubnisvorbehalt für die Datenerhebung und -verarbeitung. Dazu gehö-
ren klare Grenzen für das Fragerecht und für Gesundheitsuntersuchun-
gen. Und dazu zählt die strikte Begrenzung des Einsatzes von Detekti-
ven und anderer Überwachungsmaßnahmen während der Beschäfti-
gung. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir ein umfassendes Regelwerk
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schaffen, das den löchrigen Flickenteppich verstreuter Einzelregelungen
und allgemeiner Rechtsgrundsätze ablöst.
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